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Der Kirchenvorstand 

Besteht aus: 

- 10 stimmberechtigten Mitgliedern aus Herbern, 

Ascheberg und Davensberg sowie dem leitenden 

Pfarrer 

 

- dem Verwaltungsreferenten und der Verbund-

leitung der Kindertageseinrichtungen 

 

- berufenen Mitgliedern in den Ausschüssen 

 

Auftrag des Kirchenvorstandes: 

Entwicklung in der Pfarrei begleiten durch die 

Organisation der Vorhaltung und Pflege der 

gemeindlichen Gebäude, der finanziellen Stabilität, 

des Personals, gemeindlicher Liegenschaften, des 

Friedhofes Davensberg und des Altenheimes  

St. Lambertus in Ascheberg 

 

Grundfrage:  

Wie schaffen und erhalten wir Räume und Rahmen für 

zukunftsorientierte und stabile Gestaltungsmöglichkeiten 

der Pastoral sowie der Gruppen unserer Kirchengemeinde 

 



Aufgaben: 

- Mit den anderen gewählten Mitgliedern Beschlüsse 

über anstehende Projekte beraten und fassen 
 

- Mitarbeit in einem der folgenden Ausschüsse: 
 

• Bauen (Renovierungen, Sanierungen, Um- und 

Neubauten planen und begleiten) 
 

• Finanzen (Haushaltsplanung und -Aufsicht) 
 

• Liegenschaften (Pachten und Mieten sowie 

Grundstücksgeschäfte beaufsichtigen und 

planen) 
 

• Personal (Entwicklung und Einsatz von 

kirchlichen Mitarbeitern planen und begleiten) 
 

• Kommunikation zum Pfarreirat 

(Sitzungsteilnahme an Pfarreiratssitzungen und 

Bericht im Kirchenvorstand) 
 

• Friedhof Davensberg (Organisation und Beauf-

sichtigung der Friedhofsangelegenheiten) 
 

• Altenheim St. Lambertus (Mitglied von 

Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat) 
 

• Ansprechpartner für Anliegen der Gemeindemit-

glieder vor Ort sein, Anliegen an Kirchenvorstand 

oder Verwaltungsreferent weiterleiten 

 



Was erwartet Sie 2022, wenn Sie sich in den Pfarreirat 

wählen lassen? 

 

- Konstituierende Sitzung im Dezember 2021 

 

- 11 Sitzungen im Jahr 2022, in der Regel am ersten 

Montag im Monat um 19.00 Uhr, der Juli oder 

August ist sitzungsfrei  

 

- Eine Amtszeit von sechs bzw. drei Jahren  

(der Kirchenvorstand wird alle drei Jahre zur Hälfte 

neu gewählt, um Kompetenzen und Informationen 

zu erhalten) 

 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an: 

• Pfarrer Schürmeyer 

Tel: 02593 / 92 99 88 11;  

E-Mail: schuermeyer@bistum-muenster.de 

• Momentane Mitglieder des Pfarreirates 

https://katholische-kirche-

ascheberg.de/pfarrei/gremien/kirchenvorstand.html 

• Statuten des Kirchenvorstandes:  

https://www.bistum-

muenster.de/fileadmin/user_upload/Website/Downloads/Bistum/

BGV/100-ZentraleAufgaben/2018/2018-03-

Vermoegensverwaltungsgesetz.pdf 
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